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Vorwort

Die seit Sommer 2019 geführte Hohenzollerndebatte hat erfreuliche und 
unerfreuliche Seiten. Erfreulich ist, dass lange vernachlässigte Forschungs-
themen wieder stärkere Aufmerksamkeit finden, beispielsweise die Frage der 
Bedeutung von Monarchie und Adel im 20. Jahrhundert. Weniger erfreulich 
ist die starke Emotionalität und bedauerliche inhaltliche Einseitigkeit, mit der 
die Debatte mitunter geführt wird. Ein Grund dafür ist, dass im Zuge der 
Hohenzollerndebatte geschichtspolitische Deutungskämpfe ausgetragen wer-
den; ein weiterer, dass in der Frage der Entschädigung der Hohenzollern ju-
ristische, politische und – aufgrund der Gesetzeslage, die Entschädigungen 
ausschließt, wenn der Enteignete dem nationalsozialistischen oder kommu-
nistischen System „erheblichen Vorschub“ geleistet hat – auch historische 
Aspekte auf schwer durchschaubare Weise miteinander verwoben sind.

Dieser Sammelband will hier Abhilfe schaffen. 22 Beiträge von 23 Exper-
ten aus Geschichtswissenschaft, Rechtswissenschaft, Journalismus und Poli-
tik ordnen die Debatte sachkundig ein und analysieren die verschiedenen 
relevanten Aspekte. Sechs Schwerpunktthemen stehen dabei vorrangig zur 
Erörterung. 

Ein erstes Segment (I.) widmet sich grundsätzlichen juristischen und his-
toriographischen Klarstellungen, erläutert die Rechtsgrundlage der Entschä-
digungsforderungen und korrigiert einige Irrtümer über vermeintliche oder 
tatsächliche geschichtswissenschaftliche Forschungsstände. Danach (II.) fol-
gen pointierte Stellungnahmen zu den politischen, historiographischen und 
fachlichen Kontroversen der Hohenzollerndebatte. Ein spezielles Segment 
(III.) Kronprinz Wilhelm von Preußen und die Frage der „Vorschubleistung“ 
befasst sich mit der Person des letzten deutschen Kronprinzen und dessen 
bisher ungeklärter Rolle beim Aufstieg des Nationalsozialismus. Anschlie-
ßend (IV.) stehen unter der Rubrik Das Kaiserreich in der Diskussion – neue 
Interpretationen Aspekte der eng mit der Hohenzollerndebatte verschränkten, 
unlängst erneut entfachten Kontroverse über die Bedeutung und Bewertung 
des deutschen Kaiserreichs für den weiteren Entwicklungsgang der deutschen 
Nationalgeschichte zur Erörterung. Den Blick über den preußischen Teller-
rand hinaus werfen Vergleichsperspektiven (V.). Sie dienen dazu, die Causa 
Hohenzollern in unterschiedlicher Weise zeitlich wie räumlich einzuordnen 
und beleuchten die Restitutionsfrage in europäischen Zusammenhängen. In 
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drei den Band abschließenden Gesprächen (VI.) werden noch einmal we-
sentliche Streitfragen des Debattengegenstandes zur Sprache gebracht. 

In ihrer Gesamtheit bieten alle hier versammelten Beiträge das, was Wis-
senschaft heute leisten kann: ein Thema in seiner Komplexität zu erfassen 
und das weite Spektrum unterschiedlicher Positionen und Argumente auszu-
schöpfen. Nur so ist eine fundierte und sachbezogene Diskussion möglich.

Die Herausgeber danken namentlich Herrn Dr. Rüdiger von Voss (Berlin), 
der die Idee zu diesem Buch mit anregte, sowie Herrn Dr. Dr. Benjamin 
Hasselhorn (Würzburg), der durch vielfältige Hilfeleistung zu ihrer Realisie-
rung beitrug. Frau Dr. Christiane Liermann (Menaggio, Villa Vigoni) gab 
wertvolle Hinweise zu Detailfragen, Frau Antonia Sophia Podhraski, M. A. 
(Chemnitz) unterzog sich der mühevollen Endredaktion einzelner Texte. 

Chemnitz, Bonn, München	 Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll
am 15. September 2021 	 Prof. Dr. Christian Hillgruber
	 Prof. Dr. Michael Wolffsohn
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Trouble mit den Hohenzollern?  
Das Haus Preußen zur Zeit des Nationalsozialismus  

und in der Gegenwart1

Von Ulrich Schlie, Bonn, und Thomas Weber, Aberdeen

Preußen und die Hohenzollern haben wieder Konjunktur. Vor allem sorgen 
sie gegenwärtig für Streit. Die Rede ist von der Debatte über mögliche Ent-
schädigungen für Enteignungen aus dem Jahr 1945, die die Nachfahren des 
ehemaligen preußischen Kronprinzen Wilhelm fordern. Es ist eine hochgra-
dig emotionalisierte Debatte, die zu einer Zukunftsfrage Deutschlands im 
21. Jahrhundert hochstilisiert wird.

„Diese Debatte geht uns alle an“, so war etwa im Februar 2021 in einem 
Online-Fachgespräch der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen 
Bundestag zu hören. Der Versuch der Nachfahren Wilhelms, Entschädigun-
gen zu erhalten, sei ein Angriff auf unsere Republik. Denn Entschädigungen 
dürfe es laut Gesetz nur geben, wenn der Enteignete nicht zuvor dem Natio-
nalsozialismus „erheblichen Vorschub“ geleistet habe. Ein Freispruch Wil-
helms würde daher „alle NS-Aufarbeitungsarbeit der letzten Jahre infrage 
stellen“.2

Ein „erheblicher Vorschub“ wird über eine Beschreibung der Aktivitäten 
Wilhelms thesenhaft behauptet, ohne dass überhaupt die Wirkung seines 
Handelns empirisch gemessen worden ist. Bei der seit zwei Jahren geführten 
Debatte geht vieles durcheinander: Hitlers Aufstieg zur Macht, der Anteil der 
Konservativen am Untergang der Weimarer Republik, die langen Schatten 
der Reichsgründung vor 150 Jahren, eine angebliche Weichzeichnung des 
Kaiserreichs, die Kriegsschuldfrage und das Ende der Monarchien, die Wie-
derkehr des Wilhelminismus als drohende Gefahr für das 21. Jahrhundert, 
das Selbstverständnis und die politische Ordnung des heutigen Deutschlands. 
Historische, juristische und politische Argumente werden je nach Bedarf be-

1  Bei diesem Beitrag handelt es sich um die überarbeitete und stark erweiterte 
Version von einem zuerst in der Tageszeitung Die Welt am 15. April 2021 erschiene-
nen Textes.

2  Bündnis 90/Die Grünen, Online-Fachgespräch: Keine Sonderrechte für den Adel, 
5. August 2021, https://www.gruene-bundestag.de/termine/keine-sonderrechte-fuer-
den-adel, letzter Zugriff am 5. August 2021.
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müht. Auch so manche Äußerung des Hauses Hohenzollern war wenig ge-
eignet, zur Versachlichung beizutragen. 

Das Urteil steht scheinbar fest. Der ehemalige Kronprinz wird als über-
große Figur zum maßgeblichen Steigbügelhalter Hitlers. Wilhelm, so der 
Marburger Historiker Eckart Conze im Deutschlandfunk, sei für die national-
sozialistische Machtergreifung und Konsolidierung wesentlich mitverant-
wortlich, dadurch dass er „unentwegt und mit großer Stetigkeit […] mit sei-
nem Charisma [und] mit seiner Aura“ für den Nationalsozialismus geworben 
habe, was „eine unglaubliche Wirkung, gerade in die bürgerlich-konserva
tiven Teile der deutschen Bevölkerung hinein“ gehabt habe.3 Die Frage nach 
dem „erheblichen Vorschub“ scheint demnach entschieden. Restitutions- und 
Entschädigungsansprüche, die den Nachfahren Wilhelms zustehen könnten, 
wären unbegründet. 

Doch ist die Debatte wirklich schon entschieden? Vieles, was in der bishe-
rigen Diskussion gesagt wurde, hält dem Faktencheck nicht stand, nicht zu-
letzt deshalb, weil unbeantwortet bleibt, wie überhaupt ein möglicher „erheb-
licher Vorschub“ zu bemessen wäre. Eine umfassende Analyse legt nahe, 
dass der ehemalige Kronprinz – bei allen politischen Fehlurteilen und seinen 
Annäherungsversuchen an Hitler in der Schlussphase der Weimarer Republik 
und den frühen Jahren des Dritten Reiches  – keinen nennenswerten Anteil 
daran hatte  – auch nicht innerhalb seines eigenen Wirkungskreises  –, dass 
Hitler 1933 an die Macht kam und seine Macht konsolidieren konnte. Wunsch 
und Wirklichkeit klafften weit auseinander.

I.

Ob Wilhelms Nachfahren Entschädigungen zustehen, hängt von der Frage 
ab, inwieweit der ehemalige preußische Kronprinz der nationalsozialistischen 
Machtergreifung und -konsolidierung „erheblichen Vorschub“ vor dem Hin-
tergrund eines schwindenden Monarchismus geleistet hat oder nicht. Auf-
grund des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes von 1994 ver-
sucht der Chef des Hauses Hohenzollern, wie viele andere Bürger auch, 
Ausgleich für den nach dem Zweiten Weltkrieg enteigneten Privatbesitz auf 
dem Verhandlungsweg – im konkreten Fall mit dem Bund, dem Land Berlin 
und dem Land Brandenburg – zu bekommen. Das Gesetz aus dem Jahr 1994 

3  Deutschlandfunk, Historiker über Hohenzollern: Kronprinz Wilhelm leistete 
Nationalsozialismus erheblichen Vorschub  – Eckart Conze im Gespräch mit Fried-
bert  Meurer, 18. Februar 2021, https://www.deutschlandfunk.de/historiker-ueber- 
hohenzollern-kronprinz-wilhelm-leistete.694.de.html?dram:article_id=492721, letzter 
Zugriff am 5. August 2021.
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dient dazu, einen Ausgleich durch Restitution oder Entschädigung für von 
der Sowjetunion und der DDR vorgenommene Enteignungen zu schaffen.4 

Der Nachweis des erheblichen Vorschubs gegenüber „dem nationalsozia-
listischen System“5 wäre nach dem 1994er-Gesetz ein Ausschlussgrund für 
Entschädigungs- und Restitutionsleistungen an seine Familie, über die in 
Kürze das Verwaltungsgericht des Landes Brandenburg zu entscheiden hat,6 
falls nicht doch noch Versuche einer außergerichtlichen gütlichen Einigung 
erneuert werden sollten. Laut Gesetz geht es ausschließlich um das Verhalten 
der Personen, die enteignet wurden, im konkreten Fall bezieht sich dies auf 
Wilhelm von Preußen, und nicht etwa auf andere Familienmitglieder.

Für den ehemaligen Kronprinzen waren seine Annäherungsversuche an 
Adolf Hitler untrennbar mit seinem Hauptziel verbunden, die Hohenzollern-
monarchie in Deutschland zu restaurieren. Der ehemalige Kronprinz Wilhelm 
war, wie sein Freund Gustav Hillard einmal schrieb, eine „Mischung aus 
Tellheim und Simplizissimus“, der bis ins hohe Alter das Leutnanthafte nicht 
ablegte, ein Mann, der für eine Rolle im Leben vorbereitet worden war, die 
die Geschichte für ihn dann nicht mehr vorsah.7

Schon im Kaiserreich hatte er keinen bestimmenden Anteil an politischen 
Entscheidungen. Er war ein Mann der Peripherie, ein Gefäß, bisweilen laut 
tönend, aber ohne tiefere Substanz, zeitlebens bestimmt von der Spannung zu 
seinem ebenso psychologisch komplizierten Vater sowie der Diskrepanz zwi-
schen den Erwartungen der ihn umgebenden Kamarilla und den Grenzen 
seines eigenen Vermögens. Die Abdankung des Kaisers, das Ende der Mon-
archie blieb sein Trauma, das er nie überwand – den Traum von der Wieder-
errichtung der Hohenzollernmonarchie sollte er zeitlebens nicht aufgeben. 
Auch Kronprinz Wilhelm hatte auf den Thron verzichtet und versprochen, 
sich nicht mehr politisch zu betätigen. Gustav Stresemann ermöglichte ihm 
daraufhin 1923 die Rückkehr aus dem Exil. Zunächst hielt er sich an das 
Zugesagte und teilte seine Zeit zwischen seinem schlesischen Gut Oels und 

4  Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Gesetz über staatliche 
Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher oder besatzungsho-
heitlicher Grundlage, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, 27.  Sep-
tember 1994, https://www.gesetze-im-internet.de/ausglleistg/BJNR262800994.html, 
letzter Zugriff am 5. August 2021.

5  Ebenda, § 1, Abs. 4, letzter Zugriff am 5. August 2021.
6  Land Brandenburg, Ministerium der Finanzen und für Europa, ‚Hohenzollern-

Verfahren: Verwaltungsgericht und Finanzministerium verlängern Fristen zur Stellung-
nahme‘, 24. August 2020, https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/ministerium/presse/
pressemitteilungen/pressemitteilung/~24-08-2020-hohenzollern-verfahren#, letzter Zu- 
griff am 5. August 2021.

7  Gustav Steinbömer (alias Gustav Hillard), Herren und Narren der Welt, Mün-
chen: List Verlag, 1954, S. 85.


